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B. Wissenschaftliche Mitteilungen.
(Separatabdruck aus der „Zeitschrift für Schweiz, Statistik", Jahrgänge 1908 und 1909.)

Die internationalen Formularentwiirîe

für die Rechnungslegung

der privaten Versicherungsunternehmungen.

Von Friedrich Trefzer.

Pin vorliegenden neuen Formulare für die jähr-
liehe Rechnungslegung der privaten Versicherung«-
Unternehmungen an die Aufsichtsbehörden wurden als

Entwürfe von der Schweiz, Deutschland und Österreich-

Ungarn vereinbart. Da in Ungarn eine aktive Staats-

aufsieht noch nicht eingeführt ist, so ist die Beteiligung
dieses Staates vorläufig noch ad referendum aufzufassen.

Weitere Staaten, namentlich Italien, Frankreich und

die nordischen Länder, sind eingeladen, sich auf Grund

dieser Entwürfe an einer fürs kommende Jahr in Aus-

sieht o-enonunenon Konferenz zu beteiligen. Der prak-

tische Erfolg dieser Konferenz muss abgewartet werden.

Inzwischen sind die Formulare auf das Verlangen der

Schweiz den beteiligten Gesellschaften und der Öffent-

lichkeit zur Kritik übergeben worden.

Unserer Vereinigung ist damit ebenfalls Gelegenheit

zu nützlicher Prüfung gegeben, und es ist der Zweck

dieses Referates, die Diskussion einzuleiten. Den For-

miliaren sind „Erläuternde Bemerkungen" beigegeben
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und dio Formulare selbst enthalten zahlreiche Hinweise').
Ich kann mich also auf eine allgemeine Orientierung
beschränken.

Bei der Beurteilung des Entwurfes möge vor allem
beachtet worden, dass er das Ergebnis einer Verein-
barring, ein Kompromiss, ist, ein Versuch, unter den
verschiedenen gesetzlichen Vorschriften, welche ja durch
die Vereinbarung nicht abgeändert werden können, und
den oft divergierenden Auffassungen von der Staats-
aufsieht und ihrer Aufgabe, einigende Gesichtspunkte
aufzustellen. Von diesem Bestreben waren die Ver-
handlungon zwischen den Vertretern der drei Länder
so sehr beherrscht, dass die Rücksicht auf die Einheit
des Werkes zurücktreten musste. Auf freien Baugrund
inusste also verzichtet werden. Die Vorlage bildet aber
den Beweis, dass es möglich geworden, trotz allen diesen

Schwierigkeiten doch zu einer Einigung zu gelangen.
Man wird freilich schon aus den Erläuterungen eut-
nehmen, dass auch wichtige Vorbehalte, insbesondere

von deutscher Seite aus, den Wert der Vereinbarung
noch beeinträchtigen. Man darf aber erwarten, dass

diese Vorbehalte im Laufe der Zeit dahinfallen werden.

Die Vereinbarung erstreckt sich nur auf das aM-

^emeiwe Desc/id/'t. Den einzelnen Behörden ist vor-

behalten, für das inländische Geschäft, soweit die An-

gaben in dem Formulare La, Übersicht des direkten

Lebensversicherungsgeschäfts nach Ländern und Dar-

Stellung dos Rückversicherungsgeschäfts, dann in H6,

Ur,b, So nicht genügen, weitere Fragen und Schemata

aufzustellen. Auch die Schweiz dürfte, wie bisher,

') Diese „Erläuternden Bemerkungen" und der Text der
Formulare folgen als Anhang. Unvermeidliche Wiederholungen
wolle man entschuldigen.
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ausser allgemeinen fragen über die Technik noch

besondere Angaben über den Yersichernngsbestand in

der Schwei/ verlangen.

Als iwhïwdhsc/ies Geschäft sind — für die Aufstel-

lung dieser statistischen Formulare — die im Inlande

ab»'escblossenen Verträge anzusehen. .Diese #fofc7>/&c7ie
& i

Definition stimmt fatalerweise nicht überall mit der

r/exeteüt'e/ten überein. Selbstverständlich wäre die Her-

Stellung der /dcwfi/ùd zwischen dem gesetzlichen und

statistischen Begriffe des inländischen Geschäfts in

hohem Grade wünschenswert. Mit Recht wird von der

Kritik hervorgehoben, dass die .Nichtübereinstimmung
beider Begriffe Verwirrung und Irrtümer veranlassen

müsse.

Die Formulare.
Schon in seiner äussern Dorm erinnert das Forma-

larium an das schweizerische Vorbild, bei dem die

verschiedenen Versicherungszweige durch besondere

Farben kenntlich gemacht sind. Die I laftpHichtver-
Sicherung, für die bisher besondere Formulare nicht

bestanden, wurde ihrer eigenartigen Stellung wogen

von der Unfallversicherung ganz losgetrennt. Auf der

andern Seite wurden sämtliche Sachversicherungszweige

in einer Formulargruppe vereinigt. Es werden also

vier Gruppen — Bebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Such-

Versicherung, gegenüber den bisherigen neun Gruppen

der Schweiz unterschieden. Im Rechnungsabschlüsse

der Sachversicherung sind die acht wichtigsten Zweige

besonders aufgeführt. Für die Rückversicherung, welche

in Deutschland der Aufsicht nicht untersteht '), wurden

keine Formulare aufgestellt. Von den vier Gruppen

') Inzwischen ist auch diese Ausnahme dahingefallen.
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enthält die Lebensversicherung zehn, die Unfallver-
Sicherung- sechs, die Haftpflichtversicherung fünf, die

Sachversicherung fünf, Total 26 Formulare. Ausserdem

wurde ein Bilanzformular IL für Unternehmungen,
die mehrere der erwähnten vier Gruppen gemeinsam

betreiben, aufgestellt. In diesem Falle ist die Jahres-

rechnuug entsprechend den für die betreffenden Gruppen
vorgesehenen Formularen zu gestalten und die Trennung
der Posten nach Zweigen so weit durchzuführen, als
sie buchmässig möglich ist.

Schliesslich wurden noch vier Detailanlagen zu
den Aktiven vereinbart : Anlage A. Liegenschaften,
B. Hypotheken, C. Wertpapiere und 0. Darlehen auf
Wertpapiere. Im ganzen erhalten wir damit 31 For-
miliare.

Wir begegnen also immerhin einer Reihe «em?/-

Aufstellungen, welche sich auf Grund der Erfahrungen
als wünschenswert erwiesen hatten, während andere

dahingefallen sind.

Deutschland und Osterreich verlangen noch Aus-

ziige des gedruckten Geschäftsberichts zur Mitteilung
an die Versicherten. Zwischen diesen beiden Staaten
wurden auch hierüber Vereinbarungen getroffen. Die

Schweiz begnügt sich vorderhand mit der Forderung,
dass die Bilanz im „Handelsamtsblatt"- zu veröffent-
liehen sei.

Bei der Betrachtung der einzelnen Formulare darf

ich mich wohl auf diejenigen der Lebensversicherung
beschränken. Da ferner die allgemeine Einrichtung
der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz dem

seit mehr denn 20 Jahren bekannten schweizerischen

Formular entspricht, das ja, als erstes, auch für die
beiden andern Staaten vorbildlich gewesen ist, so werde
ich nur die wichtigeren Änderungen berühren.
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Formular Lt. Gewinn-und Verlustrechnung. Deutsch-

land hat die Einführung der Rückversicherung in die

Gewinn- und Verlustrechnung wieder aufgegeben. Bei

den beiden andern Staaten war sie von jeher ausge-

schaltet gewesen. Es wurde also vereinbart, die ltiick-
Versicherungsanteile cor der Linie abzusetzen. Doch

sprechen auch für die bisherige deutsche Darstelluugs-

weise gewichtige Gründe.

Pos. AI. ans </ei» ForyWwe. Bei Zitier 2,

Prämienreserve, sind alle rechnungsmässigen Rück-

Stellungen aus der Prämieneinnahme einzuscldiessen.

Ziffer 5, Gewinnreserve, und (1, Sonstige Reserven, sind

je in «wer Zahl vorzutragen. Bestand und Bewegung
der einzelnen Reserven sind in besonderen Formularen,
[,3 (Gewinnverteilung und Bewegung der Gewinnreserve
der Versicherten) und I, ,i (Übersicht, über die sonstigen
Reserven und Rücklagen), nachzuweisen, wodurch eine

Entlastung des Gewinn- und Verlustkontos erzielt wird.
An der bisherigen Unterteilung der Prämienein-

nähme, Pos. A II, nach Versicherungsarten ist fest-

gehalten worden, desgleichen bei den Zahlungen und

Rückstellungen für Versicherungsfälle und den Prämien-

reserven. .Es war beantragt worden, zum Zwecke einer

rationelleren Vorgleichung der Unkosten, über die in

L-, sehr eingehend gefragt wird, ein besonderes Eor-

mular zu erstellen, in welchem die Prämieneinnahme

zerlegt wird nach den im Rechnungsjahr abgeschlossenen

Versicherungen mit einmaliger resp. jährlicher Prämie

und den früher abgeschlossenen Versicherungen. Infolge

des Widerstandes des einen Staates musste man sich

mit einer Angliedorung an Formular Le begnügen, wo

aus den in Spalten 15 und 16 einzutragenden Zahlen

die Auskunft zum Teil, aber immerhin in hinreichender

Weise, gegeben wird.
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Mine gemeinsame Definition clor Prämieneinnahme
in bezug auf die Behandlung der gestundeten Prämien
konnte nicht aufgestellt werden, da in Österreich die;

Aufnahme der gestundeten Prämien in die Aktiven
nicht zulässig ist. Es empfiehlt sich, zu prüfen, ob

dieser österreichische Standpunkt nicht allgemein an-
nehmbar wäre.

Pos. ÀIV. Ich mache auf die

grössere Detaillierung dieses Pinnahmepostens auf-
merksam. Es ist in der Tat von Wert,, wenigstens bei
der Lebensversicherung, die Ertragsverhältnisse der
wichtigsten Anlagearten zu kennen, daher gesonderte
Angabe des Zinses aus Hypotheken, Wertpapieren,
Liegenschaften, Policedarlehen und des Ertrages der
kurzfristigen Anlagen. Eine ähnliche Gliederung findet
sieh auch bei Pos. B VII, Abschreibungen,- vorgesehen.
Passivzinsen erscheinen unter B XIII der Ausgaben.

Pos. B IV. Auch für die ist, im
Anschlüsse an das Formular Lu, über den Stand und
die Bewegung der Gewinnreserven eine Übersicht

vorgeschlagen, welche, nach Gewinnplänen getrennt,
zeigen soll, wie der fällige Gewinn verrechnet wurde.
Beispielsweise erscheint in Rubrik LS der als konstante
oder steigende Dividende ausbezahlte, in Rubrik 14

der als Bonus oder zur Amortisation künftiger Prämien

verrechnete Gewinn. Der letztere figuriert weiter in

den Einnahmen, All, und in der Prämienreserve, BIX
und X.

l'os. B VI. Diese sind in der

Gewinn- und Verlustrechnung und weiter in Formular
Lo zu zergliedern. Die nach dem bisherigen schweize-
rischen Formular zu gebende Auskunft war unzuläng-
lieh. Fraglich bleibt, ob die neue Gliederung auch in
bezug auf die Rückversicherung durchführbar sein wird.



Auf dein Formular L» sind auch die Vorteilungs-

massstäbe, Verteilungssätze und andere Einzelheiten

der Gewinnsystemo mitzuteilen.

Pos. 15 IV und X. PrtfmiöMmmrcM îtnd -ü/mrP'üV/e

für selbst abgeschlossene und übernommene Versiehe-

runo-en sind sowohl in der Gewinn- und Vorlustrechnung

als auch in der Bilanz getrennte Posten. Die Meinung

war vorherrschend, dass diese Trennung der innern

Notwendigkeit entbehre, dass die Übertrüge vielmehr

einen integrierenden Bestandteil der Prämienreserven

bilden. Man musste jedoch, mit Rücksicht auf die in

Deutschland gefällten Urteile betreffend die Pflicht

zur Hinterlegung der Überträge, an der Trennung
festhalten. In das Gewinn- und Verlustkonto sind somit
einzustellen die Priimienreserven und Prämienüberträge
für das auf eigene Rechnung übernommene direkte
und indirekte Geschäft, und zwar alle rechnungsmässigen
Rückstellungen aus der Prämie. Die Anteile der Rück-
Versicherer sind vor der Linie abzuziehen. Anders im

Bilanzformular, L2, zu dem wir nun übergehen. Hier
muss der deutschen Vorschrift des § 58 des Privat-

Versicherungsgesetzes von 1901 Rechnung getragen
werden. Diese Vorschrift verlangt, dass die Gesell-

schatten auch für die in Rückversicherung gegebenen

Summen die Reserven selbst berechnen, aufbewahren

und verwalten. Infolgedessen ist die in der Gewinn-

und Verlustrechnung ausgewiesene Prämienreserve

von derjenigen, die in der Bilanz figuriert, ver-

schieden. Die Nachweisungen in 1! III der Passiven,

vor der Linie, sollen die Verbindung zwischen beiden

Reserven bilden. Man muss-daher, um den Reserve-

betrag zu erhalten, den die Gesellschaft verwaltet und

in Händen hat, zu der Prämienreserve (bis Gewinn-

und Verlustkontos, welche exklusive Rückversicherung
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verstanden ist, hinzufügen die in eigener Verwaltung
zurückbehaltene Reserve der in Rückversicherung ge-
gebenen Anteile des direkten Geschäfts; dagegen muss
abgezogen werden der Reservebetrag, den von den
rtJermwMMCwe« Rückversicherungen der Gesellschaft
der Erstversicherer in seinen Händen behalten hatte,

ausgenommen das, was etwa wieder in Retrozession

gegeben wurde (und was daher schon abgezogen ist).

Die Bilanz wird durch die Einschaltung dieser

Nachweise nicht besonders elegant, doch ist dieser

Schönheitsfehler von untergeordneter Bedeutung.
Die Aktivseite weicht von der des schweizerischen

Pormulares wenig ab. Neu ist die Position für eine

gesonderte Angabe der Stückzinsen auf Wertpapieren
(XII, la). Drei Positionen sind ohne Vordruck gelassen,
und es ist der Inhalt in den Fussnoten angedeutet, da

man. mit den Vorschriften des österreichischen Regulativs
rechnen musste, die keine gestundeten Prämien unter
den Aktiven dulden und für die Überlebensassoziationen

vollständige Vermögenstrennung verlangen (vergl. § 33,
Ziffer 13, des österreichischen Réglementes von 1890).
Pür die Schweiz kamen hier noch die in den andern
Staaten kaum bekannten Anlagen in Nutzniessungen
und in nacktem Eigentum in Betracht. In dieser Be-

zieliung war die Einheit nicht zu erreichen.

Zu vier wichtigen Anlagearten sind eingehendere

Nachweisungen zur Bilanz vorgeschlagen :

iVfflc/tu-ei.s'HWf/ A. Nachweisung der Grundstücke,
ihre Bewegung und ihre Ertragsverhältnisse. Die Bo-

antwortung dürfte keine Schwierigkeiten bieten.

iVae/umsnwr/ /i. Hypotheken. Für die Schweiz ein
neues Formular. Es sei hier auf pag. 3 der „Erläu-
ternden Bemerkungen''' verwiesen. Es wird vorgesehen,



25 —

nur die Eintragung der alljährlichen Änderungen zu

verlangen.
jVac/Müemtw^ 0. Neu, gegenüber dem Wertschrif-

tenscheina der Schweiz, treten hinzu die Spalten he-

treffend den Bestand und die Bewegung der Papiere,

den Anschaffungswert und den Zinsentermin. Man

wird auch diese Erweiterungen nicht als unnötig be-

zeichnen dürfen.

AWi'cmuw# D erscheint als eine Ergänzung zu

Nachweisung C.

Die Bilanzen der in den beteiligten Staaten an-

sässigen Gesellschafton sind grundsätzlich nach den

Vorschriften des Heimat»taates zu erstellen. Damit
würde — von den eben berührten kleinen Bilanzver-
schiedenheiten abgesehen — die Aufstellung verschie-
dener Bilanzen ein und derselben Gesellschaft aufhören.
Fonds, die nicht Eigentum der Gesellschaft sind, wie
etwa selbständige Pensionsfonds des Personals, sind

aus der Bilanz wegzulassen.
Eine Änderung der bisherigen schweizerischen

Statistik werden die Ac, Ae/<enscers/67/muuy.v-

(/esc/fô/ï wac/t Ferne//erMnysûw/ew. //«rf A7, Be/tw/tm#
z/es 1 e-rsic//er/(u^.s'6es/a«(/es, bewirken. Das jetzige
schweizerische Schema bezog sich auf das Geschäft

in eigner Rechnung. Die neuen Formulare dagegen

beziehen sich auf die Bewegung und den Stand des

direkten, selbst abgeschlossenen Geschäfts, inklusive

Rückversicherung. Für diese Änderung sprach die

Erwägung, dass der Einfluss der Gesellschaft auf die

Qualität des Geschäftes nur bei den direkt abge-

schlosseneii Versicherungen zum Ausdruck kommen

könne.
Formular La, Übersicht des direkten Lebensversiche-

rungsgeschäfts nach Ländern, und Darstellung des Rück-
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Versicherungsgeschäfts, ist nach den bereits erwähnten,
für das inländische Geschäft aufgestellten Grundsätzen
zu beantworten. J)ie hier verlangten Zerlegungen, ins-
besondere die Zerlegung der Prämienreserve, dürften
heute sowieso durch die Gesetzgebung erforderlich
geworden sein. Dieses Formular besonders weist auf
die Notwendigkeit einer Übereinstimmung des Begriffes
lulandsgeschäft in gesetzlicher und in statistischer

Beziehung hin.

Formular L». Nachweisungen zur Bildung der Prämien-

reserve, nach den bekannten Eekursionsformeln, ist dem

österreichischen Formularium entnommen, jedoch in

vereinfachter Form. Es ist kein geschlossenes Schema,
es verlangt nur eine Reihe von Nachweisungeu, die
übrigens nach Bedürfnis bei einzelnen Gesellschaften
noch zu ergänzen sein werden, zum Zwecke einer
näherungsweisen Kontrollrechnung unter Beiziehung
der Angaben aus Formular L u>. An Stelle der Netto-
prämie ist eventuell die Inventarprämie zu setzen und

dementsprechend auch eine Angabe über die verfügbar
gewordenen Unkostenanteile der Reserve.

Formular Lm, Finanzielles Ergebnis aus der Sterb-

lichkeit, bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung mehr ;

diese Nachweise werden jetzt schon von den meisten
Gesellschaften im gedruckten Jahresbericht mitgeteilt.
Von weiteren formulierten Fragen über die Sterb-

lichkeit oder über die Invaliditätserfahrungen hat man

abgesehen ; ich verweise auf das in den gedruckten
Erläuterungen Gesagte.

Übrige Zweige.

Bei den Haftpfiiohtformularen, welche den Unfall-
formularen genau nachgebildet sind, fallen einzelne
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Positionen, wie die Prämienrückgewährversicherung
und die Rückkäufe, weg.

Zweifelhaft mag auch sein, oh die Einstellung des

Deckungskapitals für laufende Renten hei der Unfall-

Versicherung als Prämienreserve den Verhältnissen

entspricht, da es sich vielmehr um eine Schaden reserve

handelt, die allerdings ähnlich bemessen wird wie die

Rentenreserven bei der Lebensversicherung. Die prin-
zipiello Vereinigung der Prämienreserve mit dem Prä-

mienübortrag würde auch bei der Unfallversicherung
die vorhandene Zweideutigkeit beseitigen.

Die Vorteile der Vereinbarung sollen in erster
Linie den berichterstattenden Gesellschaften zu gute
kommen als Arbeitsersparnis, Vereinfachung der Buch-
führung über das Gesamtgeschäft. Sie dürfte auch
einen gewissen Schutz gegen weitergehende Anforde-

rungen einzelner Behörden bilden, wenigstens überall
da, wo nicht ausdrücklich ein Mehr vorbehalten ist.

Nachdem eine Reihe von Staaten die aktive Auf-
sieht in den verschiedensten Ausgestaltungen eingeführt
hatte, drängte sich doch sehr bald die Erkenntnis auf,

dass rücksichtsloses isoliertes Vorgehen des einzelnen

Staates eine wirksame, nutzbringende Aufsicht gefähr-
den und an Stelle der Sicherheit die Verwirrung bringen

müsse. Durch widersprechende Massnahmen muss auch

die Autorität der Aufsicht Schaden leiden. Die Vor-

sicherungsgesellschnfton aller Länder sind aber, trotz

aller Vielgestaltigkeit nach aussen, in ihren Grundlagen,

in ihrer Technik, so einheitlich, so gleichartig, dass

auch die Aufsichtsbehörden, wenn sie sich über dieses

technische Getriebe orientieren wollen, auf Einheit-

lichkeit hingewiesen werden. Das vorliegende Werk

ist gewissennassen der erste Schritt auf dem Wege der

Verständigung und der gegenseitigen Berücksichtigung.
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Hoffen wir, class dieser Versuch gelinge und reclil
bald segensreiche Früchte trage; hoffen wir insbesondere,
dass er weiteres Zusammengehen einleite.

A.nliaiig.

Erläuternde Bemerkungen
zu den Formularen für die Rechnungslegung der

privaten Versicherungsunternehmungen.

Hie vorliegenden Formularentwürfe für die Rech-

nungslegung der Versicherungsunternehmungen sind
das vorläufige Ergebnis wiederholter eingehender Bc-
ratungen von Vertretern der mit dem privaten Vor-
sicherungswesen befasston Behörden des Deutschen

Reichs, Österreichs, der Schweiz und Ungarns.

Durch die in Aussicht genommene übereinstim-
inende Einführung dieser Formulare in den beteiligten
Staaten soll das Recht der Aufsichtsbehörden, weitere

Erläuterungen zu den Rechnungsergebnissen zu fordern,
nicht eingeschränkt werden.

Zunächst war zu der Frage Stellung zu nehmen,
wie die Aufstellung der jährlichen Bilanz von solchen

Gesellschaften zu bewirken ist, welche ihren Sitz in
einem der beteiligten Staaten haben und in mehreren

Staaten arbeiten. Die Delegierten waren darin einig,
class eine Unternehmung grundsätzlich nur eine Bilanz
aufstellen kann. Es wurde daher anerkannt, class all-
gemein für diese eine Bilanz ausschliesslich die gesetz-
liehen Bestimmungen des Heimatstaats massgebend
sein sollen.
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Eine weitere wichtige Frage betraf (Iii- Redlinings-
Rerun»' von Unternehmungen, welche mehr als einen

'Ö O

Versicherung»/.weig betreiben. Es wurde vereinbart,
dass solche Gesellschaften in der Regel nur eine ein-

heitlicho Bilanz aufstellen sollen; für diese einheitliche

Bilanz ist ein besonderes Formular (Ib.) entworfen

worden. Die für die Öffentlichkeit bestimmte Gewinn-

und Verlustrechnung, welche zusammen mit der Bilanz

den Jahresabsehluss zu bilden hat, soll eine Trennung
der einzelnen Positionen der Einnahmen und Ausgaben

nach Yersicherungszweigen nur insoweit enthalten, als

diese Trennung nach den Büchern der Unternehmung
möglich ist. Die einheitliche Gewinn- und Verlust-
rcehnung würde also so zu gestalten sein, dass die

nach den Geschäftsbüchern auf die einzelnen Ver-
Sicherung»/,weige entfallenden Einnahmen und Aus-
gaben je unter entsprechender Bezeichnung unsaldiert
unter tunlichster Anlehnung der für die einzelnen Ver-

»icherungszweige vorgeschriebenen Formulare (Ei, Ui,
Iii oder S i) zusammengestellt und am Schlüsse die

buchniiissig gemeinsamen Einnahmen und Ausgaben

hinzugefügt werden, worauf nur einmal für die ganze

Redlining der Überschuss oder Fehlbetrag ermittelt

wird. Eine weitergehende Trennung dieser gemein-

su inen Posten zu fordern, ist den einzelnen Aufsicht»-

behörden vorbehalten.

In Übereinstimmung mit der in den meisten Eiin-

dorn mit entwickeltem Versicherungswesen bestellenden

Praxis soll die Gewinn- und Verlustrechnung für alle

Versicherungszweige so gestaltet werden, dass sämtliche

Reserven und Rücklagen in jedem Jahre als „Übertrag

aus dem Vorjahre" mit ihren vollen Beträgen neu ver-

einnahmt und für den Schluss des Geschäftsjahrs mit den

dann massgebenden Beträgen in Ausgabe gestellt werden.
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Ausländische Gesellschaften sollen für ilu' gesamtes
Geschäft in Anlehnung an ihre nach den Vorschriften
des Ileimatstnats aufgestellte Bilanz unter Benützung
der vereinbarten Formulare Rechnung legen. Jeder
Aufsichtsbehörde steht frei, für das, von ihr aus be-

trachtet, inländische Geschäft gesonderte Angaben zu

verlangen, wobei tunlichst die vereinbarten Formulare
zu Grunde zu legen sind.

Gegebenenfalls würden auch inländische, zugleich
im Auslande tätige Unternehmungen dieselben Angaben
über ihr inländisches Geschäft zu machen haben.

Für die Aufstellung der statistischen Formulare
sind als inländische Geschäfte alle im Inlande, gleich-
viel ob mit einem Inländer oder einem Ausländer,
abgeschlossenen Versicherungsverträge zu behandeln.

Besondere Formulare wurden aufgestellt für:
I, die Lebensversicherung (iL),

IL die Unfallversicherung (U),
III. die Haftpflichtversicherung (II),
IV. die Sachversicherung (S).

Dieselben wurden tunlichst nach den gleichen
Grundsätzen entworfen.

Für die in den meisten Ländern mit Staatsaufsicht

vorgeschriebene Bekanntmachung der Rechnungsergeb-
nisse in den öffentlichen Blättern sollen gewisse Zu-

sammenfassungen einzelner Positionen der Formulare

zulässig sein.

Für die Aufstellung der Gewinn- und Verlust-

rechnung gilt im allgemeinen folgendes für alle Zweige:

Erträge aus „Nutzniessungen" oder „nacktem
Eigentume^ sollen, soweit sie vorkommen, entweder
unter den „sonstigen Kapitalerträgen"' (Li IV 6 be-

ziehungsweise Ui, IL und Si IV 3 der Einnahmen)
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oder unter den sonstigen Einnahmen (Position VI) er-

scheinen, und zwar für sich, wenn die Aufsichtsbehörde

dies vorschreibt.
Als Reinertrag aus Grundbesitz gelten alle Ein-

häufte aus Liegenschaften einschliesslich des Mints-

werts der selbstbenutzten Geschäftsräume in eignen Go-

bänden.
Eine Aufrechnung der Kursverluste (Li, U i, Iii

y [II differ I sowie Si VII Ziffer 1 der Ausgaben)

o-egen Kursgewinne (\ Ziffer I der Einnahmen) und

umgekehrt soll nicht stattfinden.

Reserven für schwebende Versicherungsfälle (Ei,
U | und Iii III Ziffer I und Si II der Ausgaben)
sollen neben den Fällen, in welchen die Zahlungsver-
nhichtung noch nicht zweifelfrei feststand, auch für
diejenigen Fälle nachgewiesen werden, für welche die

Zahlungen am Schlüsse des Jahres noch nicht abge-
hoben waren.

Ein etwaiger Verlustvortrag ist auf besonderer
Zeile unter den sonstigen Ausgaben (Ei, U i und Iii
Position XIII sowie Si Position X der Ausgaben)
nachzuweisen.

Die Verteilung eines sich ergebenden Überschusses

soll unter II der Gewinn- und Vorlustrcchnung zur
Darstellung gebracht werden.

Zu dem Bilanzformular (B z wird folgendes be-

merkt :

Die Positionen III, IV, VI und VII der Aktiva

werden in den Formularen „A Iiis D" näher erläutert.

Es bleibt vorbehalten, die Ausfüllung der Nach-

Weisung B für den gesamten vorhandenen Bestand nur

für das erste Rechnungsjahr zu fordern oder auch ganz

zu erlassen und für die späteren Jutire nui eine all-

jährliche Ergänzung durch Eintragung der Änderungen
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zu verlangen. Die Spalte 2 ist, für Eintragungen durch
die Aufsichtsbehörde bestimmt und soll dazu dienen,
ersichtlich zu machen, ob die aufgeführten Hypotheken
noch unverändert bestehen oder ob in der Nachweisung
eines späteren Jahres Änderungen vermerkt sind. In
der Nachweisung C sollen die Wertpapiere nach Haupt-
gattungen geordnet aufgeführt werden. Die Übersicht
soll zugleich die Bewegung des Bestandes an Wert-
papieren bringen. Die Nachwoisungon A, B, C und D

sollen' auch von solchen Unternehmungen, welche nur
einen Versichorungszwoig betreiben, als Anlagen zu
den betreffenden Bilanzformularen (La, IJ2, Ha, 82)

geliefert werden.
Die zu dein Zwecke der Bestellung von Dienst-

kautionen gegen Verpfändung der Policen und Zahlung
einer besonderen Risikoprämio gegebenen Darlehen
sind unter Position IX der Aktiva einzustellen.

Die Verschiedenheit der gesetzlichen Bestimmungen
bringt es mit sich, dass bei den in einem der bctei-

o '

ligten Staaten ansässigen Unternehmungen Bilanzposten
vorkommen, welche für andere Staaten keine oder doch

nur eine untergeordnete Bedeutung besitzen. Um dem

nach Möglichkeit bid der Aufstellung der Bilanzen

Rechnung tragen zu können, sind die Positionen XIII,
XIV und XV der Aktiva und VII und VIII. der Passiva

ohne besonderen Vordruck eingerichtet worden. Hierher

gehören zum Beispiel für Österreich die „Fonds der
Überlebensassoziationen mit garantiertem und nicht

garantiertem Minimalergebnisse", „ungetilgte Abschluss-

Provisionen'", für das Deutsche Reich und die Schweiz

die „gestundeten Prämien"', ferner für die Schweiz

„Nacktes Eigentum" und „Nutzniessungcn".
Gestundete Prämien sind solche Teile der nach

den versicherungstechnischen Voraussetzungen unteil-
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baron Jahresprämie für das am Bilanz tage laufende

Versichorungsjahr, welche am Bilanztage nach dem

Versicherungsverträge noch nicht fällig waren, weil in

diesem Vortrage Zahlung der Jahresprämie in halb-

jährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen Raten

bedungen wurde.

Unter II der Passiva soll diejenige Reserve, welche

ids eine allgemeine Sicherheit der Gesellschaft nach

Mass&'abe der gesetzlichen oder statutarischen Bestini-

niunffcn neben den technisch erforderlichen Reserven

(Prämienreserve, Prämien Überträge, Schadenreserve,

Gewinnreserve u.a. w.) vorhanden ist, eingestellt werden.

Die in den einzelnen Staaten über die Buchung
und Verwaltung der Präminnreserve bestehenden Vor-
schritten sind verschieden. Deshalb ist unter Position

III der Passiven eine entsprechende Gliederung vor-
gesehen worden. Diese Gliederung dient unter anderem
dem Zwecke, die Ableitung der in eigner Verwahrung
und Verwaltung der berichterstatteiulen Unternehmung
befindlichen Prämienreserve von dem Gesamtbeträge
der Prämienreserve für alle selbstabgeschlossenen und

in Kückdeckung übernommenen Versicherungen (nach

Abzug des Anteils der Rückversicherer) also von

dem in der Gewinn- und Verlustrechnung unter IX
der Ausgaben nachgewiesenen Betrage -- erkennen

zu lassen.

Bei der Unfallversicherung und der Haftpflicht-

Versicherung handelt es sich um Deckungskapitalien

für bewilligte Renten, bei der Unfallversicherung ferner

um Versicherungen mit Prämienrückgewähr und um

die lebenslängliche Eisenbahnunglücks- und Dampf-

schiffunglücksVersicherung, bei der HaftpHichtversiche-

rung endlich noch um die lebenslängliche Haftpflicht-

Versicherung.
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Bio für die einzelnen Zweige bestimmten Reserven

(z. B. die Gewinnreserven der Versicherten) sollen
unter XII (Speziaireserven) nach Versicherungszweigen
getrennt, die allgemeinen Reserven dagegen unter XI
eingestellt werden.

Die Bilanz soll keine Fonds enthalten, welche
nicht im Eigentume der berichterstattenden Gesellschaft

stehen, wie z. B. Pensionsfonds für Angestellte, wenn
sie einem selbständigen Rechtsträger gehören.

Zu den Formularen für die einzelnen Versiehe-
rungszweige ist folgendes zu bemerken.

Lebensversicherung.

(Formulare L.)

Unter 1 Ziffer '2 der Einnahmen soll die volle
rechnuhgsinässigo Prämienreservc entsprechend der
Ausgabe dos Vorjahrs (IX) für den gesamten Bestand
an selbst abgeschlossenen und in Rückdeckung über-
nonimenen Versicherungen, nach Abzug des Anteils
der Rückversicherer, eingestellt werden. Dabei ist es

gleichgültig, ob die „volle rechnungsmässige Prämien-
reserve" sich in Verwahrung der berichterstattenden
Gesellschaft oder einer anderen Unternehmung befindet.
Für die Bemessung des abzusetzenden Anteils der
Rückversicherer sind ausschliesslich die Bestimmungen
der RückVersicherungsverträge massgebend. Wenn nach

der in neuerer Zeit vorherrschenden Form der Rück-

Versicherungsverträge bei Eingehung des Rüekversiche-

rungsverhältnissos der an dem Risiko beteiligten Go-

Seilschaft für die ïodesfallversichorung eine aus Risiko-

prämie und Reserveprämie bestehende Rüekversiche-

rungsprämie gutgeschrieben und ihr am Jahresschlüsse
die anteilige Prämienreserveergänzung zur Last gelegt
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sicherer» die auf den rückvcrsicherten'Betrag entfallende

volle rcchnungsmässige Prämienreserve angesehen wer-
den. Wenn dagegen sogenannte reine Risikoverträge

vorliegen, nach denen hei der Eingehung des Rück-

Versicherung»Verhältnisses sogleich eine buchmässigo

Trennung der Bruttopräniie in Risikoprämie und Re-

servepräinie in der Art vorgenommen wird, das» der an

dem Risiko beteiligten Gesellschaft nur die redlinings-

massige Risikoprämie gutgeschrieben wird, während die

Reserveprämie überhaupt nicht zur Ausgabe gelangt, so

kommt ein abzusetzender Anteil des Rückversicherers

an der Prämienreserve nicht in Betracht. Wenn die

Prämie in dieser Weise verbucht ist, so sind von der
berichterstattenden Unternehmung bei der Ausfüllung
der statistischen Formulare die entsprechenden Folge-

rungen zu ziehen.

Die als Übertrag aus dem Vorjahr in Einnahme
und als Prämienreserve für den Schluss des Geschäfts-

Jahrs in Ausgabe zu stellenden Beträge brauchen mit
den entsprechenden Positionen der Bilanz nicht not-

wendig übereinzustimmen, da die Schlusszahl in Position

III der Bilanz denjenigen Betrag als „Prämienreserve"
auszuweisen hat, welcher sich tatsächlich in eigner

Verwaltung der berichterstattenden Gesellschaft befindet.

Der zahlonmiissige Zusammenhang, welcher mit Rück-

sieht auf die. geltenden Rückversicherungsverträgo zwi-

sehen den Positionen IX. der Ausgaben und III der

Passiva der Bilanz besteht, soll unter III der Passiva

zur möglichst vollständigen Darstellung gelangen.

Die Gewinnreserven der Versicherten (Position 1

Ziffer f> der Einnahmen) soll unabhängig von den Divi-

dcnclonpläncn in einer Summe nus dei voijcihiigen Bilanz

vorgetragen werden, dieser Summe ist lediglich der
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Zuwachs aus dem Überschüsse dos Vorjahrs hinzuzu-
fügen. Weitere Zuführungen im (Geschäftsjahr (aus
Zinsen u. s. w.) finden in der Inausgabestellung der
Gewinnreserven Berücksichtigung.

Als Prämieneinnahme kommt diu Summe der im

(Geschäftsjahre fälligen Soll-Jahresprämien (ohne Rück-
sieht auf die Zahlung in .Raten) in Betracht, sofern

die Unteilbarkeit der Jahrosprämio im Geschäftsplan,
insbesondere durch die allgemeinen Versichorungs-

bedingungen, zum Ausdrucke gebracht ist. Die IJnteil-

barkeit der Jahresprämie ist namentlich dadurch go-
kennzeichnet, dass der Gesellschaft das Recht zusteht,
die bei Eintritt des Versicherungsfalls oder hei vor-
zeitigem Erlöschen der Versicherung noch nicht go-
zahlten Teile (Raten) der Jahrosprämio an ihrer Leistung
zu kürzen.

Falls dagegen nach den allgemeinen Versichorungs-
bedingungen, dem sonstigen Geschäftsplan oder anderen

zwingenden Vorschriften die .Ratenprämie verrechnet

werden kann, muss auch der Prämieneinnahme für die

Gewinn- und Verlustrechnung das Soll der Ratenprämie
zu Grunde gelegt werden. Die Prämieneinnahme soll
ohne irgendwelche Abzüge für Dividenden, Provisionen,
Rabatte u. s. w. erscheinen.

Bei Position III' Ziffer tr der Ausgaben sind auch

die nicht abgehobenen Rentenbeträge einzustellen.

Die Zurückstellung nicht abgehobener Gewinn-

anfeile erfolgt unter den sonstigen Reserven und

Rücklagen.
Als Prämienüberträge sollen grundsätzlich solche

Prämienbeträge nachgewiesen werden, welche am

Schlüsse des Geschäftsjahrs für Zeiten, die über das-

selbe hinausgehen, bereits in Einnahme nachgewiesen

worden sind. Ob die Prämien Überträge bei Position X
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aufzuführen odor in Position IX mitenthalton sind, richtet

sich nach dein Geschäftspiano.

Diejenigen Lebensversicherungsunternehmungen,

deren Geschäftsbetrieb die sogenannte kleine Lebens-

Versicherung' (Volksversicherung, Arbeiter-, Sterbe-

kassen- u. s. w. Versicherung) ohne ärztliche Unter-

suchung oder mit unvollständiger ärztlicher Unter-

suchung in der Art umfasst, dass für diesen Versiehe-

run«sbctriob besondere geschäftliche Einrichtungen und

besondere, von den sonstigen Geschäftsgrundsätzen der

Unternehmung wesentlich abweichende allgemeine Ver-

Sicherungsbedingungen, Tarife und Provisionssätze ein-

geführt sind, sollen diesen Versicherungsbetrieb als

einen besonderen Versicherungszweig behandeln. Solche

Unternehmungen sollen also namentlich für die Volks-
Versicherung getrennte Angaben über alle buchmässig
trennbaren Einnahmen und Ausgaben machen.

Über die im Formular Lc nachzuweisenden Daten

hinaus sollen von den einzelnen Aufsichtsbehörden nur
hinsichtlich des (vom Standpunkte der Aufsichtsbehörde)
iwtoMdhsc/iew Geschäfts weitere Angaben verlangt wer-
den können.

Das Formular L« zeigt die Trennung des gesamten

direkten Geschäfts nach jenen Ländern, welche zur

Zeit an den Verhandlungen beteiligt sind. Falls weitere

Länder sieh anschliessen sollten, würde eine ont-

sprechende Erweiterung des Formulars ins Auge zu

fassen sein. Das Kiickversicherungsgesehäft soll am

Schlüsse nur summarisch berücksichtigt worden.

Aus der Prämienreserve am Schlüsse des Vorjahrs

lässt sich durch Hinzufügung dor vereinnahmten Netto-

prämien und rochnungsmässigen Zinsen und dux eh Vor-

minderung der Summe um die im Laufe des Geschäfts-

jahrs entstehenden rochnungsmässigen Sehadenzahlun-
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S'en sowie um die aus der Prämienreserve bei vorzeitigem
Erlöschen von Versicherungen frei werdenden Beträge
die Prämienreserve für den Schluss des Geschäftsjahrs
in summarischer Weise angenähert ableiten. Die für
eine solche Naherungsrechnung erforderlichen Daten

soll das Formular La liefern.
Das Formular Lio soll nur für Kapitalversiche-

rungen auf den Todesfall einerseits (A) und für fällige
Rentenversicherungen anderseits (B) aufgestellt werden.
Es wird angenommen, dass weder für Bentcnversiche-

rungen auf den Todesfall noch für Kapitalversicherungen
auf den Lebensfall ein besonders grosses Bedürfnis
nach alljährlicher Ermittelung des Gewinns oder Vor-
Iiistos aus der Sterblichkeit besteht. Versicherungen
verbundener Leben werden von den meisten Gesell-
schaffen verhältnismässig selten abgeschlossen. Kapital-
Versicherungen auf den Lebensfall kommen in der Regel
nur in Verbindung mit der Versicherung der Prämien-
rückgewähr für den Todesfall in Betracht; bei dieser
Kombination ist aber ein nennenswertes Sterblichkeit«-
risiko nicht vorhanden.

Ein Formular für die Berechnung der Risikoprämie
(als Ergänzung des Formulars Lio oder zum Zwecke
der Ermöglichung einer Kontrolle der benutzten Sterb-
lichkoitstafeln) soll nicht eingeführt worden. Dagegen
war man der Ansicht, dass die Gesellschaften den

Aufsichtsbehörden in irgend einer Form alljährlich über
den Verlauf der Sterblichkeit Bericht erstatten müssen.

Es erschien jedoch zur Zeit nicht zweckmässig, hierfür
ein Formular vorzuschreiben, und zwar nicht nur wegen
der entgegenstehenden praktischen Schwierigkeiten,
sondern auch, um die eignen wissenschaftlichen Unter-
suchungen der Versicherungstechniker der Gesellschaften
nicht zu hemmen und einzuengen. Notwendig ist da-
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genaue Angabe der Methode, welche von der Gesell-

sehaft angewandt wird, um den Nachweis zu liefern,
dass die benutzten Rechnungsgrundlagen (Sterblich-

keitstafeln) den tatsächlichen Verhältnissen noch ont-

sprechen. Der Aufsichtsbehörde kann es dann frei-

"((stellt werden, die eine oder andere Methode ids

ungenügend zu beanstanden.

Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung.

(Kormulare U mid II.)

Als Reserve für schwebende Versieheruugsfälle
soll bei Invaliditätsfällen derjenige Teil der versicherten
Summe beziehungsweise das Deckungskapital für die-

jenige Rente eingestellt werden, worauf nach vorläufiger
gewissenhafter Abschätzung des Schadens der Ver-
sicherte voraussichtlich Anspruch haben dürfte. Eeser-
von für schwebende Versicherungsfälle sollen ausserdem

auch für diejenigen Fälle nachgewiesen werden, für
welche die Zahlungen am Schlüsse des Jahres noch

nicht abgehoben waren. Es sollen somit hier auch die

nicht abgehobenen Rentonbeträge und Prämienrück-

gewährbetrüge eingestellt werden.

Besondere .Vachweisungen über die zureichende

Bemessung der vorjährigen Schadenreserve zu fordern

und für die Veröffentlichung der auf die Bewegung

der Schadenreserve bezüglichen wesentlichsten Zahlen

in "'oeignoter Weise (durch die Jahresberichte der Ge-

Seilschaften oder durch behördliche Bekanntmachungen)

Sorge zu tragen, bleibt jeder Aufsichtsbehörde! frei-

gestellt.

Für die Prämienreserve kommen als Unterabtei-

langen nur das „Dcckungskapital für laufende Kenten**
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und „Sonstige Prämienreserven"' in Betracht. Uas
schliesst nicht aus, dass die gesonderte Angabe der
Prämien«innahme und der Prämienreserve der Vor-

Sicherungen mit Prämienrückgewähr, der lebenslang-
liehen Eisenbahnunglücks- und Dampfschiffunglücks-
Versicherungen sowie der lebenslänglichen Haftpflicht-
Versicherungen in dem Jahresberichte verlangt wird.

Zu der für die Unfallversicherung getroffenen Ein-

teilung in die fünf hauptsächlichsten Arten wird bemerkt,
dass man den Gesellschaften ein gewisses Entgegen-
kommen wird zeigen müssen, wenn die verlangten
Angaben für das alte Geschäft nicht im vollen Umfange
gemacht werden könnten.

Die Teilung des Haftpflichtversicherungsgeschäfts in

Unterarten wird als schwer durchführbar vorerst nicht
angestrebt.

Sachversicherung.

(Formulare S.)

Für die auf das nächste Geschäftsjahr fallenden

Teile der jährlichen und einmaligen Prämienzahlungen,
welche früher vielfach als „Prämienreserve" bezeichnet

wurden, ist im Interesse einer einheitlichen Benennung
in den Formularen bei allen Versicherungszweigen der

Ausdruck „Prämienüberträge"' gewählt worden.
Als Unterabteilungen sind im Rechnungsabschlüsse

die acht wichtigsten Sachversicherungszweige besonders

aufgeführt.
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Fntwurf vom 18. November 1907. Formular L l.

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr III der

A. Einnahmen.

/. £/&er<rä<ye dew Foyyahre: L. Vortrag aus

(loin Üborschuss. — 2. Prämienreserven nach Abzug
der Anteile der Rückversicherer. — 3. Präinienüber-

träge nach Abzug der Anteile der Rückversicherer.
4. Reserven für schwebende Versicherungsfälle und
nicht abgehobene Rückkaufs werte nach Abzug der
Anteile der Rückversicherer. — 5. Gewinnreserven
der Versicherten. (Zuwachs aus dem Überschuss des
"V orjahrs — 6. Sonstige Reserven und Rücklagen.
(Zuwachs aus dem Üborschuss des Vorjahrs....)

H. PröwZeraeinHa/iwe: 1. KapitalVersicherungen auf
den Todesfall (einschl. „gemischte Versicherungen").
(Ab: Anteil der Rückversicherer.) — 2. Kapitalversiehe-

rungen auf den Lebensfall. (Ab: Anteil der Rück vor-
sicherer.) — 3. Rentenversicherungen. (Ab: Anteil der

Rückversicherer.) — 4. Sonstige Versicherungen (ein-
schliesslich „kleine Versicherungen'"). (Ab: Anteil der
Rückversicherer.)

III. PoZ/ce- nwZ Aw/ViM/tme^eZm/wew.

IP. A'npita/eilrhf/e: 1. Zinsen aus Hypotheken-
darlehen. 2. Zinsen aus Wertpapieren. — 3. Zinsen

aus Policcdarichen. — 4. Darlehens- und Escompte-

zinsen sowie Zinsen von Einlagen bei Kreditinstituten

und Sparkassen. — 5. Reinertrag aus Grundbesitz (Rea-

litäten). (Hiervon ab: Die Zinsen für die auf dem Grund-

besitze lastenden Hypotheken und Grundschulden.)
<>. Sonstige Kapitalerträge.
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F. f./e-mtww rms .KapitoBiMZcw/eM: 1. Kursgewinn:

a) buchmässiger; realisierter. — 2. Sonstiger Ge-

winn (aus Grundstücksveräusserungen, Hypotheken pro-
Visionen u. s. w.).

FI. iSows/h/e (unter besonderer Angabe

grösserer Posten): 1. — 2.

Gesawi /ei«wa/rn ew.

B. Ausgaben.

7. Za/f/wn^ew ans FeracAentn^s/dWew : 1
• Kapital-

Versicherungen auf den Todesfall (einschl. „gemischte
Versicherungen"). (Ab: Anteil der Rückversicherer.) —
2. Kapitalversicherungen auf den Lebensfall. (Ab : An-
teil der Rückversicherer.) —• 3. Rentenversicherungen.
(Ab : Anteil der Rückversicherer.) — 4. Sonstige Ver-
Sicherungen (einschl. „kleine Versicherungen"). (Ab:
Anteil der Rückversicherer.)

77. /2hAkw//e« /'är Büc/f/Bm/e. (Ab : Anteil der

Rückversicherer.)

III. 1. Beserrew /wr schwe&ende FersitAerwu/s/aBe
a) Kapitalversicherungen auf den Todesfall (einschl.

„gemischte Versicherungen"). (Ab: Anteil der Riickver-
sicherer.) Kapitalversicherungen auf den Lebensfall.

(Ab: Anteil der Rückversicherer.) cj Rentenversiche-

rangen. (Ab : Anteil der Rückversicherer.) d) Sonstige

Versicherungen (einschl. „kloine Versicherungen"). (Ab :

Anteil der Rückversicherer.) — 2. ßeseroe« ,/'«r BdcA:-

fe/M/'e. (Ab : Anteil der Rückversicherer.)

/F. .Dew FersZcher/ew aws&esa/d/e, //î<Z</e.s'c/;ne/;eHe

oder nerrec/iwe/e GeiMwwawfeiZe." 1. Aus neuen Bereit-
Stellungen. — 2. Aus frühern Bereitstellungen.
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F. <StcMerw «wd PoZicesfempeL

FZ Fmyfl^Mw^rs/fOSfew (netto): 1. Abschlusspro-
Visionen. 2. Inkassoprovisionen. — 3. Sonstige

Kosten dos Aussendienstes. 4. Arztkosten. —
5. Sonstige Verwaltungskosten.

FZZ Afrsc/<reifr«m<7ew auf: 1. Organisationskosten.

2. Abschlussprovisionen. — 3. Grundbesitz (Roali-

täten). — 4. Inventar. — 5. Forderungen. — 6.

Sonstige Aktiven.

FZZZ Fernst aus Xajhtcd«M?cu/eM : 1. Kursver-
lust: aj buchmässiger; fr) realisierter. — 2. Sonstiger
Verlust.

iX Prämewese/TeM /'ür seüfrsZossewe uwd

m PücMec/cam/ itfremomwewe Fer,Sicherungen .• 1. .Ka-

pitalversicherungen auf den Todesfall (einschl. „gemischte
Vorsicherungen"). (Ab: Anteil der Rückversicherer.) —
2. Kapitalversicherungen auf den Lebensfall. (Ab: An-
teil der Rückversicherer.) — 3. Rentenversicherungen.
(Ab: Anteil der Rückversicherer.) - 4. Sonstige Vor-

Sicherungen (einschl. „kleine Versicherungen"). (Ab:
Anteil der Rückversicherer.)

A. P> •«»«'e« « fr er<rä çre _/*ür seZfrstafrç/escfrZo.ssene and

i« PücMecta/«/ üfrernowmene Femc7<erun</en : 1. Ka-

pitalversicherungen aufdenTodesfall (einschl. „gemischte
Versicherungen"). (Ab : Anteil der Rückversicherer.) —
2. Kapitalversicherungen auf den Lebensfall. (Ab: An-

teil der Rückversicherer.) — 3. Rentenversicherungen.

(Ab : Anteil der Rückversicherer.) - 4. Sonstige Ver-

Sicherungen (einschl. „kleine Versicherungen"). (Ab:
Anteil der Rückversicherer.)

XI. Gewrnwmerwew der FemcAeGe«.

XII. SWs%e Äesermi PitciWaçre«.
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A / //. Ao//.siit/e Ansr/aJen *) (unter besonderer An-
gäbe grösserer Posten): 1. — 2.

Gesamtoast/afre«.

C. Abschluss.

Gesamteinnahmen. — Gesamtausgaben. — Uber-
schuss der Einnahmen. —•* Überschuss der Ausgaben.

D. Verwendung des Überschusses.

1. A.« de« Aeserre/'oztds.

JA Am die sowstir/ew -Seserrew.

JJJ. Am die AL/rficw<Xre oder Garanten.

JE. Tantieme« an: 1. "Vorstand*). — 2. Auf-
sichtsrat ®). — 3. Sonstige Personen.

F. Gett/Trtwftwieife a« die Fersic/<ertew und zwar:
1. Zur Auszahlung. — 2. An die Gewinnreserven.

FJ. Aonstir/e Fenoewdnnt/eM.

F/J. Eortrar/ au/' nette JSec/imme/.

Gesamtbetrag.

Formular L 2.

Bilanz
filr den Schluss des Geschäftsjahres 1 ;) der

Hierzu besondere Nachweisnngen A bis D.

A. Aktiva.

J. IFee/ise? ode»' Ae/<?ddscbei«e der A/tdiowdre ode»-

Garanten.

') Ein etwaiger Vortrag aus dem Verlust ist auf besonderer
Zeile einzutragen.

") Österreich: Verwaltungsrat. Schweiz: Vorstand (Direktion).
') Schweiz: Aufsichtsrat (Verwaltungsrat).
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ZI. Zhtrer XuxseMiiesZawtl

III. 6rr«wd&ts«fe .Ifenllätewj. — Ab: Hypotheken
und (drundschulden.

IK. H?/poI(e/t'ew.

K. ,SV:/i^e« ö//eM<Zte7«.> Xörptv-
.s'c/nt/Yew.

KI. IKer<p«i«»'e.

[//I. D«We&ew ««/' Wertpapiere m. *. /r.

KI/1 Dar/e/teM tral KoraM.s',2«/tZMM</eM um/' /'n/wn.

IX IVaMlioMsZarfe/tew un l'ersic/teric.

X. WechseZ.

XI. GwZ/ta&e«: 1. bei Bankhäusern, Sparkassen
u. s. w. — 2. bei Rückversicherern. — ,'i. bei anderen

Versicherungsunternehmungon, — 4. bei

X/I. Xlrseu uwfZ iHieten: l. im folgenden Jahre

fällige, anteilig auf das Rechnungsjahr entfallende:
o) aus Wertpapieren; /;) sonstige. — 2. rückständige.

XIII. '): 1. — 2.

X/K. h: 1. 2.

X K. •'
:

XII. •
1 uxstö/ul' Z»eZ .lr/e«/en. uni Fersic/terZe«,

Zur/f/rhr mm/' XRra// ße/risZeI> /'rümiru.

.VI7/. Inre/Rur.

') -j ') /tir Aufnahmt: anderweitiger vim der Aufsichtsbehörde

vorgeschriebener Aktiva z. I>. :

0.«t«r;w/< •• Fonds der IIberlebensassociationen mit garen-

tiertem Minimalergcbnissc. Gr/urc/r; Marktes Kigentum.

-j 0.s7rrre/r/t : Fonds der Kberlebensassociationen mit nicht

garantiertem Minimalergebnisse. ,<Mire/>; Xutzniessungen.

») und.S'efore«: Gestundete Prämien. WwtW:
Noch zu tilgender Vortrag der Abschlussprovisionen.
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XFZZZ iVof/i 0« fiiyender Fo?ira<7 Orr/fmZ
sa7io«s-(ZJiwricTifotnt/s-JZibsfen.

XZX. AM?;a (unter besonderer Angabe
grösserer Posten): 1. — 2.

XX Per/its/.

67esand&e7ra<y.

B. Passiva.

2. AARen- oder Grtr« //Ze-Zi«;»«ta/.

ZZ. Aeserve/owds

ZZZ ZVdwMenreserve« iw eigner Penvaft'«»*/ w«d Fe»'-

?va/m«n</ : 1. Prämienreserven für selbst abgeschlossene
und in Rückdeckung übernommene Versicherungen (ab-

züglich der Anteile der Rückversicherer). — 2. Hierzu :

die in eigner Verwaltung behaltene Prämienreserve für
in Rückdeckung gegebene Anteile. — Sa. III, 1 u. 2. —
3. Hiervon ab : die in Verwaltung des Erstversicherers
oder der retrozedieronden Gesellschaft verbliebene Prä-
mienreservc für übernommene Rückversicherungen in

eigner Rechnung. - Bleibt Prämienreserve in Verwal-

tung und Verwahrung der Gesellschaft.

ZF. Prdmie««&er7.rä#e «ac/t AGs«// der Xnfeiüc der
RücZcversicÄerer.

F. .Reserven /Üir .s'c7uee&endeFerae7ter«nt/s/fl/fc w«c/t

Afen/y der Anfeifc de»' Aiic/cverac/ierer.

Fi. .Reserve« ,/ür AücZcZcän/e nac7t AJ»«</ der An-
te//e der AdckrersAierer.

F/Z ') :

FZZP) :

') Zur Aufnahme anderweitiger von der Aufsichtsbehörde
vorgeschriebener Passiva.
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ZX S'oMstbye ifeserne/i 1. Grundstückresorve (Ab-

Schreibungen). — 2. Reserve für Kursschwankungen. —
Gewinnreserven der Versicherten. — 4. — 5. —

X. CrH</«aöe» ««derer Femcftmm^SMwterne/wmwgreH.

X/. Xmfiowe» ira Zwem Ge/de.

A7T. £oras%e Pnssi?;« (unter besonderer Angabe

grösserer Posten): 1. — 2.

XZJ/. Gewrawra.

Gesewraf&efrrtf/.

x\Vic/Mce/.s'«w(/ .1 rar />V7aa..\

Geschäftsjahr 19

Nachweisung der Grundstücke (Realitäten).

(III der Aktiva der Bilanz.)

1. Bezeichnung der einzelnen Grundstücke (Realitäten).
2. Buchwert am Schlüsse des Vorjahrs.
3. Verbesserungen im Laufe des Geschäftsjahrs.
4. Zusammen (Sp. 2 und Sp. 3).
f>. Abschreibungen.
(i. Buchwert am Schlüsse des Geschäftsjahrs (Sp. 4

weniger Sp. 5).

7. Bei steuerfreien Grundstücken (Realitäten) fernere

Dauer der Steuerfreiheit.

8. Brutto-.lahres-Erträgnis.

it. Steuern, Gebühren, Verwaltungsspesen, laufende

Reparaturen u. s, w.

Netto-Erträgnis :

10. Betrag (Sp. S weniger Sp. it).

11. In Prozenten des Buchwerts.

12. Auf dem Grundstück (Realität) lastende Hypotheken.

13. Zinsfuss der Hypothekenschulden.
14. Bemerkungen.
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2? ««/• Sita«,s.

Geschäftsjahr 11)

Nachweisung der Hypotheken.

(IV der Aktiva der Bilanz.)

1. Laufende Nummer des Hyp.othekeuregisters der
Gesellschaft.

2. Nächste Änderungen im Geschäftsjahr ....').
3. Angabe der einzelnen bcliehenen Grundstücke

(Realitäten).
4. Wert der beliehenen Grundstücke nach den der

Beleihung zu Grunde liegenden Taxen.

5. Dem Hypothekardarlehen der Anstalt vorangehende
Lasten.

6. Ausgeliehener Betrag.
7. Zinsfuss des Darlehens.

8. Bemerkungen.

A'ae/Moe/.WM// 6' ««/• JJ/Ya«:

Geschäftsjahr 19

Nachweisung der Wertpapiere.

(VI der Aktiva der Bilanz.)

Die Wertpapiere sollen nach folgenden Haupt-

gattungen geordnet werden: 1. Staatsanleihen; '2. Staatlich garan-
tierte Anleihen; ö. Andere öffentliche Anleihen; 4. Pfandbriefe
n. s.w.; 5. Obligationen von Banken, Eisenbahnen und anderen

industriellen Unternehmungen; 0. Aktien von Banken, Eisenbahnen
und anderen industriellen Unternehmungen; 7. Sonstige Wert-
papiere.

*) Für Eintragungen der Aufsichtsbehörden bestimmt.
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1. Fort lau l'onde .Nummer.

'2. (Joanne Bezeichnung der Wertpapiere nach dat-

tungon geordnet,

d. Zinsfuss "/o.

4. Zinsenfälligkeitstermin.

Nennwort in Originalwähvung der Papiere:

5. Bestand am Schlüsse des Vorjahrs,

(i. Zugang im Geschäftsjahre.

7 Abgang im Geschäftsjahre,

g, Bestand am Schlüsse des Geschäftsjahrs.

Nennwert nach der Währung des Heiiuatstaats
der Gesellschaft:

i). Fester Pinrechnungssatz.
10. Bestand am Schlüsse des Geschäftsjahrs.

Anselmffungswert für den Bestand am Schlüsse
di-s Geschäftsjahrs:

I I. Kurs ') (netto) " o.

12. Betrag.
Kurswert für den Bestand am Schlüsse des Ge-

schüftsjahrs :

Iii. Kurs') (netto) "/».

14. Betrag.

Bilanzwert für den Bestand am Schlüsse des Ge-

schüftsjahrs :

15, Kurs') (netto) °<'o.

10. Betrag.

17 Bilanzwert in Als Umrechnungssatz ist an-

gesetzt ").... • •

') In don Kurs (Spalten 11. Ii! uiul 15) sind Unkosten und

Stückzinsen nicht einzurechnen. Die Kurswerte sind nachzuweisen.

-) Spulte 17 ist summarisch nach llnuptgnttuiiKPn auszufüllen.

I
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iVae/wiJßWitw/ ZI «IM-

Geschäftsjahr 1 0

Nachweisung der auf Wertpapiere u. s. w. gewährten Darlehen.

(VII der Aktiva der Bilanz.)

Beliehene Wertpapiere u. «. w. nach Gattungen
geordnet :

I Genaue Bezeichnung.
2. Zinfuss "/"•
8. Nennwert.
4. Nettokurs am Schlüsse des Geschäftsjahrs.

Darlehens-
5. Betrag.
6. Zinsfuss %•
7. Jährlicher Zinsertrag.

Formular L3.

Geschäftsjahr 1!)

Gewinnverteilung und Bewegung der Gewinn-
reserven der Versicherten.

Nach Gewinnplänen getrennt.

1. »S'taw«/ «/er f/eie/wweserite« com

ÄcÄ/M.we des For;«/»-s
2. Überweisung aus dem Über-

schusse des Vorjahrs
8. Zinszusehroibungen.
4. Übertragungen von anderen

Gewinnplänen
5. Sonstige Überweisungen
6. G«mme (Ziffer 1 bis 5)

Gewinnplan
I 8 u ni ni h
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Nach Gewinnplänen getrennt.

//tereo« «;twde«

7. vorteilt (gemäss der Angabe

unter Ziffer
8. nach anderen Gewinnplänen

übertragen

Gewinnplan
1 1 S il m mo

9. Swwme (Ziffer 7 und 8)

10. >SY««d der G'ettdwMmerne« in«
(S'c/eÎMSse des Gesc/id/tsya/w-.v

11. Perte#««// «w die eiwzeZwe/t

FemVdtcrtew s/awdpw c«r Fee-

/«//«»!/
-Die I'7.vtedi(«(/ er/oZ//te:

12. durch Barzahlung
13. durch Anrechnung an die Prä-

niie des Geschäftsjahrs
14. durch Verrechnung als Prämien

für Zusatzversicherungen
15. durch Gutschrift à conto des

einzelnen Versicherten
Iii. durch Rückstellung für nicht

abgehobene Gewinnanteile
17. .SWittttie (Ziffer 12 bis 1G)

18. E/«twte#ter Äe.st (Ziffer 11

weniger 17)

19. Jus de« Getwwwesem«
de« ctn die einzelne» Few'cZtar-

te« ««/' r/utte/r Jft/tre «Zier-

•tt/tese« (aZs Z)mdc/ide r/7d«/d)

/temtvvl'MW/. Auf <ler Rückseite dieses Formulars ist für
jeden Gewinnplan gesondert anzugeben : 1. ob die verfallenen
Dividenden den Gewiiinroserven verblieben oder in den Jahres-



iibersehuss der Gesellschaft geflossen sind, oder andere Verwen-
dung ills Aktioniirdividenden, Tantiemen u. s. w. gefunden haben ;

2. wieviel vom Hundert der für den fraglichen Gewinnplan in
Betracht kommenden Vcrteilungsmassstilke auf die einzelne Ver-
Sicherung gewährt werden sollen. Auch ist die Gesamtsumme der

dividendenberechtigten .Jahresprämien, Prämienreserve, Zuschläge
n. s. w. mitzuteilen. Die Grundsätze für die Verteilung sind kurz
zn erläutern; :!. das Jalir, in welchem die Überweisung der
Dividende (Dividendenerklärung') erfolgte, bezw. welche etwaige

Veränderung die seinerzeitige Dividendenerklärung inzwischen er-
fahren hat (Ziffer 11); 4. das Jahr, für welches Dividenden

überwiesen wurden (Ziffer 19).

Formular L4.

üeschäftsjahr 19

Übersicht über die sonstigen Reserven
und Rücklagen.

Zu I Ziffer 6 der Einnahmen und XIl der Ausgaben.

Enthält folgoiulv 10 Eiingsspalten :

1. Art und Bezeichnung.
2. Bestand am Schlüsse des Vorjahrs.

Zuwachs im Geschäftsjahr ;

B. Aus Überschüssen des Vorjahrs.
-I. Aus Zinsen.

5. An sonstigen Beträgen.
6. Zusammen.

7. Summe (Sp. 2 und Sp. 6).

8. Abgang im Geschäftsjahr.
9. Bestand am Schlüsse des Geschäftsjahrs.

10. Bemerkungen.



Formular L5.

Geschäftsjahr 19..

Nachweisung der Verwaltungskosten.

Mit. Ausnahme von «) und I anzugeben nach

folgenden 4 Spalten : Insgesamt (brutto). — Anteil der

Rückversicherer. — Für eigne Rechnung. Darunter

für in Rückdeekung übernommene Versicherungen.

1. Abschlussprovisionen : a) für Versicherungen
mit einmaliger Prämienzahlung. — />) für Versiehe-

rungen mit laufender Prämienzahlung.

2. I nkasso- Provisionen.

3. Sonstige Kosten des Aussendionsfces : a) Reise-
kosten der auswärtigen Geschäftsstellen. — /;) Gehälter
und Remunerationen der auswärtigen Geschäftsstellen.

- <') Allgemeine Bureaukosten der auswärtigen Ge-

SChäftsstellen.

4. Arzthonorare.

5. Sonstige Verwaltungskoston : o) Reisekosten der

Direktionsbeamten. 6) Druckkosten für Vcröffent-

lichungen, Anzeigen, Agitationsschriften. — c) Prozess-

kosten. - rf) Gehälter und Remunerationen der Di-

rektionsbeamten. — ej Allgemeine Bureaukosten der

Direktion. /') Porti- //.) Sonstige Ausgaben.

Zusammen.
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Formular L6.

Lebensversicherungsgeschäft nach
Versicherungsarten

für don Schluss dos Geschäftsjahres 19

Enthält folgende 16 Längsspalten :

1. Versicherungsarton.
Direktes Geschäft.

Mit Gewinnbeteiligung.
2. Zahl der Policen.
3. Versicherungssumme.
4. Jahresbruttoprämien.

Ohne Gewinnbeteiligung.
5. Zahl der Policen.
6. Versicherungssumme.
7. Jahresbruttoprämien.

I nsgosamt.
8. Zahl der Policen.
9. Ve rsicho rungssumme.

10. Jahresbruttoprämien.
Versicherungssumme

11. InRückdeckung übernommene Versicherungen.
12. Insgesamt (Sp. 9 Und 11).
13. Hiervon in Rückdeckung gegeben.
14. Netto (Sp. 12—13).

Prämieneinnahnie aus Versicherungen, die im Rech-

nungsjahr abgeschlossen wurden ') ®).

15. Mit jährlichen Prämien.
16. Mit einmaligen Prämien.

') Österreichische Gesellschaften verrechnen für die im Rech-
nungsjahr abgeschlossenen Versicherungen:

in Spalte 15: die Jahresprämien von Versicherungen mit lau-
fencler Prämienzahlung ;

in Spalte .16 : die einmaligen Prämien.
®) Es genügt die Angabe der Zahlen nur für die Haupt-

gruppen (A, B, C und D, vergl. nachstehend), eine Trennung nach
Unterabteilungen ist nicht erforderlich.
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Versieherungsarten (Öpulto I) :

I. Grosse Versicherung.

A. ^Tajoi<flfeersîc/»erîtw(/ew mm/' de« 7'odes/id/ (ein-
schliesslich „Gemischte Versicherungen"): l. Auf
Lebenszeit. 2. Abgekürzte (einschliesslich der Ter-

Sicherungen mit festem Auszahlungstermine). — 3.

Übrige (einschliesslich der Versicherungen auf mehr

als ein Leben). — A. Zusammen.

17. ait/' de« Le&e«s/aM (ein-
schliesslich der Kapital-Sparversicherungen).

f. •.BewieMüemcÄe'wn/era ; I. Fällige. — 2. Auf-
geschobene (einschliesslich der Überlehensrenten).
O '
3. Invaliditätsrenten (einschliesslich der Invaliditäts-
/msatzversicherutigen). 6". Zusammen.

D. «9o»s%e Fmjtc/ierttMtjre» : »_) Gogenversiche-
rungen. — 6) Zeiclinerversicherungen *). — c) Kranken-
Versicherungen. — d)

II. Kleine Versicherung.

A. kb/Asverae/imm^; 1. Auf Lebenszeit. — 2.

Abgekürzte. .'{. Kinderversicherung. A. Zusammen.
17. .SV«s%e l'ws/«//m»«//f"w.

Formular L7.

Geschäftsjahr Ii)

Bewegung des Versicherungsbestandes.

Enthält folgende IT Längsspalten:

Grosse Versicherung.

Kapital Versicherungen auf den Todesfall.

') Als Zusatz zur Versicherung auf den l.ebeusfall. Sic

gewährleistet die Befreiung von der Prämienzahlung im Todesfälle

des Versicherungsnehmers.
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Auf Lobent«eit u. s. w. (vgl. Formular Lg I A I

und 3). 2. Policen. — 3. Summon.

Abgekürzte (einschliesslich der Versicherungen mit
festem Auszahlungstermine) (vgl. Formular I, «

I A 2). 4. Policen. — 5. Summen.

.Kapitalvorsicherungen auf den Lebensfall vgl. Por-
mular L « I B). (>. Policen. 7. Summen.

Renton Versicherungen.
Fällige und aufgeschobene (vgl. Formular Lg I '

1 und 2). 8. Policen. — 9. Renten.
Invaliditätsrenten (vorgl. Formular L o I C 3).

10. Policen. — 11. Renten.

Sonstige Versicherungen ohne Gegen- und Zeichner-
Versicherung (vgl. Formular L g I D). 12. Policen,

13. Summen.

Kl eine Yereiche rung.
Volksversicherung (vgl. Formular L « IIA). 14. Po-

licon. - 15. Summen.

Sonstige Versicherungen (vgl. Formular L r, II B).
16. Policen. •— 17. Summen.

Spalte 1 enthält :

7. iS'e/istf a^escWossewe : Neue An-
träge einschliesslich der unerledigt aus dem Vorjahr
übernommenen. - Davon wurden abgewiesen. - - Auf
das folgende Jahr übertragen.

Neue Abschlüsse. - Wiederinkraftsetzung erlo-

schöner Policen. — Erhöhung der Versicherungssumme
durch Dividenden. — Umwandlungen und Übcrtra-

gungcn. — Gesamter Zugang. Dazu Bestand am

Ende des Vorjahrs. -— Zusammen.

Abgang durch: Tod. — Ablauf. — Umwandlungen
und Übertragungen. Reduktion. —- Rückkauf. —
Verfall, Verzicht. — Nichteinlösung der Police.
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Uesamtor Abgang. — Bostand am Endo (Ins «Iahres. -
Davon waren rückversichert.

//. /•>< ÄMc/rrfec/cMw/y M&er«»»»»ne«e Ker»ic/te»-««.(/ew :
Bestand am Ende des Vorjahrs. — Zugang. — Ab-

vau«' Bestand am Ende des Berichtsjahrs. — Da-
Ö ö *

von waren rückversichert.

JZX. trcsanifer /ües<«»d «// xeü/wte6</es(.7tZo8xe-«ßH

«« JBüdfctfecüwMijJ' «/«/•« o»»«tc«eH E(v.svV7te»'«/n/cw :

Am Ende dos Vorjahrs. Am Ende des Berichts-

jahrs. — Davon waren rückversichert.

/ E. Gesamter //<>*<« wd <m/' ei^wc AVeA /mn/y .* Am
Ende des \ orjahrs. — Am Ende des Berichtsjahrs.

Formular L.8.

(ieschäftsjahr 11)

Übersicht des direkten Lebensversicherungs-
geschäfts nach Ländern und Darstellung des

Rückversicherungsgeschäfts.

Enthält folgende 12 Längsspalten :

I. Land.

Versieherungsbestand am Ende des Berichtsjahrs.

Zahl der Policen.

2. Kapital Versicherung.

,'5. Rentenversicherung.

4. Versichertes Kapital.
.">. Versicherte Jahresronte.

Einnahmen aus Prämien im Berichtsjahre (L, An).
6. Kapitalve rsicherang.
7. Rentenversicherung.
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Zahlungen für Versicherungsleistungen und vorzeitig
aufgelöste Versicherungen (Li, Bi und n).

8. Kapital Versicherung.
9. Rentenversicherung.

Prämienreserven einschliesslich Prämienüberträge (Li,
Bix und x).

10. Kapitalversicherung. •

11. Rentenversicherung.

12. Kennwert der im Auslände hinterlegten Werte.

(Spalte 1.)

Land ; Deutsches Reich.- - Österreich. Schweiz.

Ungarn. — Andere Länder.

Direkt abgeschlossene Versicherungen insgesamt.

— Ab: Rückversicherungen. — Verbleiben für eigne

Rechnung.

In Rückversicherung übernommen. — Ab: Retro-
Zessionen. -Verbleiben für eigne Rechnungen. Ge-

samtes Versicherungsgeschäft auf eigne Rechnung.

Formular L9.

Geschäftsjahr 19

NachWeisungen zur Bildung der
Prämienreserven

(für das Gesamtgeschäft und für die in Rttckdeckung

gegebenen Anteile getrennt auszufertigen).

Das Formular ist für die verschiedenen Rochtiiingsgrundlagen

getrennt aufzustellen.

1. Prämienreserve (einschliesslich der Prämien-

Überträge) zu Anfang des Geschäftsjahrs für den vor-
sicherten Betrag von Kapital. - von Jahresrente.
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2. Nettoprämie des Jahres (.Nettobetrag zur Kin-

nahme-Position II der Gewinn- und Verlustrechnung).

3. Prämienreservo-Zuwachs durch Umwandlung.

4. Aus der Prämienreserve wurden frei: o) durch

Tod. - durch Fälligkeit der Versicherungssumme.

gj durch Verfall. — '() durch Rückkauf. — e) durch

Reduktion und Umwandlung. — Zusammen.

5. Prämienreserve (einschliesslich der Prämien-

Überträge) am Schlüsse des Rechnungsjahrs für den ver-
sicherten Betrag von Kapital. von .Jahresrente.

ß. Prämienreserve in eigner Verwahrung und Ver-
waltung.

Formular L 10.

Geschäftsjahr 19

Finanzielles Ergebnis aus der Sterblichkeit.
Das Formular ist für die verschiedenen Rechnungsgrundlagen

getrennt aufzustellen.

A. Kapitalversicherungen auf den Todesfall.

Ks wurden im Geschäftsjahre 19 für Todesfälle

gezahlt oder zurückgestellt (einschliesslich der in Rück-

deckung gegebenen Summen).

Ks standen zur Verfügung: l. Die Prämienreserven

der durch Tod erloschenen Versicherungen. - 2. Die

Risikoprämien sämtlicher Kapitalversicherungen auf den

Todesfall. 3- Di«' Vergütungen der Rückversicherer

für die durch Tod erloschenen Versicherungen.

Dor aus der Sterblichkeit betrug hiernach.
Verlust
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B. Fällige Rentenversicherungen.

Es hätten an Prämienreserven im Geschäftsjahre
10 durch Todesfälle frei worden sollen (ausschliesslich
der in Riickdeckung gegebenen Renten).

Es sind in Wirklichkeit an Priirnienrescrvo der

durch Tod erloschenen Yersicherungen frei geworden.

Der mu, der Sterblichkeit betrug hiernach.
Verlust
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